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Formblatt Zuschlagskriterien 

(Punktebewertung und Rangfolge von Haupt- und Nebenangeboten) 

 

Wertungskriterien Punkte Unterkriterien Beschreibung 

1. Preis 40,0 Das Kriterium Preis setzt sich aus den 
einmaligen Investitionskosten inklusive 
der Kosten eines Vollwartungsvertrags 
über zehn Jahre zusammen. 

Die Bewertung vom Kriterium Preis erfolgt prozentual 
mit ganzen Punkten. D.h., es erfolgt eine 
proportionale Abstufung (auf Zehntelspunkte genau), 
die den effektiven Preisunterschieden Rechnung 
trägt. D.h., z.B. wenn der niedrigste Preis mit 9.000 € 
angegeben wurde und das zu bewertende mit 10.000 
€ beziffert wurde, so erhält das Angebot mit dem 
niedrigsten Preis die volle Punktzahl und das Angebot 
mit 10.000 €, prozentual weniger Punkte, in diesem 
Fall 35,6 von 40,0 Punkte. 
 

2. Anwenderbewertung 30,0 Gemäß Wertungsmatrix zu den 
Teststellungen/Referenzbesuchen: 

▪ Gesamtsystem (6,0 Pkt.) 
▪ Handhabung/Bedienung OP-

Tischsäule (6,0 Pkt.) 
▪ Handhabung/Bedienung OP-

Tischplatte (6,0 Pkt.) 
▪ Bewertung Szenario während 

des Eingriffs (6,0 Pkt.) 
▪ Service/Einarbeitung/IT-

Anbindung (6,0 Pkt.) 
 

Bewertung nach Schulnotensystem: 
 
1,0 = 6,0 Punkte 
2,0 = 4,8 Punkte 
3,0 = 3,6 Punkte 
4,0 = 2,4 Punkte 
5,0 = 1,2 Punkte 
6,0 = 0,0 Punkte 
 
Zwischen den Schulnoten erfolgt eine proportionale 
Abstufung der Punkte. D.h., z.B. bei Schulnote 1,5 
erhält der Bieter 5,4 Punkte, usw.  
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Die Anwenderbewertung bzw. die Vergabe der 
Schulnoten erfolgt auf Basis der angebotenen 
Produkte im Verhältnis zueinander. Hier erfolgt z.B. 
beim Kriterium „2.2 Drehbereich“ gemäß der 
Wertungsmatrix für die Durchführung von 
Referenzbesuchen eine proportionale Abstufung, die 
den effektiven Unterschied im Drehbereich Rechnung 
trägt. D.h., z.B. wenn der größte Drehbereich mit 360° 
angeboten wurde und das zu bewertende System mit 
180° angeboten wurde, so erhält das Angebot mit 
dem größten (360°) Drehbereich die Note 1 und das 
Angebot mit 180°, die prozentual geringere Note, in 
diesem Fall die Note 3. Ein Angebot mit weniger als 
die Hälfte oder eines noch geringeren Drehbereichs 
erhält die Note 6. 
 

3. Technische Qualität 30,0 gemäß/siehe Leistungsverzeichnis 
 
 
 

Die technische Qualität wird dabei aus der in den 
Leistungsverzeichnissen ermittelten Punktzahl 
errechnet. D.h., für die Angebotsauswertung wird die 
erreichte Punktzahl aus dem jeweiligen 
Leistungsverzeichnis wie folgt in eine Punkteskala 
normiert: 
 

▪ 30 Leistungspunkte erhält das Angebot, des 
Bieters mit der höchsten Punktzahl aller 
Bieter. 

 
▪ Die Punktbewertung für die Bieter mit darunter 

liegenden im Leistungsverzeichnis erreichten 
Punktzahlen erfolgt über eine lineare 
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Interpolation mit bis zu einer Stelle nach dem 
Komma 
 

▪ Die Interpolation erfolgt nach der folgenden 
Formel: 
 
Leistungspunkte (Angebot) = 30 / höchste 
Punktzahl x Punktzahl des Angebots 
 

Summe 100   
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